
Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem

Compliance

Die Gesellschaft misst der Compliance im Sinne von Maßnahmen zur Einhaltung von 
Recht, Gesetz und unternehmensinternen Richtlinien sowie deren Beachtung durch die 
Konzernunternehmen große Bedeutung bei. Der Vorstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin hat im Rahmen seiner diesbezüglichen Verantwortlichkeiten 
verschiedene Mechanismen implementiert, die die Compliance bestmöglich sicherstellen 
sollen.

Der für diesen Bereich bestellte Compliance-Beauftragte befasst sich laufend mit der 
anforderungs- und unternehmensgemäßen Pflege und Weiterentwicklung der 
Compliance-Organisation der Gesellschaft bzw. des Konzerns. Hierbei stehen besonders 
die Mitarbeiterschulung und das rechtliche Risikomanagement im Fokus. Er berichtet an 
den CEO der persönlich haftenden Gesellschafterin. Für spezifische Fragestellungen zieht 
der Compliance-Beauftragte die hierfür im Unternehmen jeweils ressortverantwortlichen 
Personen sowie bei Bedarf externen Rechtsrat bei.

Es wurde ferner ein externer Rechtsanwalt als Ombudsmann beauftragt, an den sich 
jeder Mitarbeiter und auch Dritte wenden können, um auf mögliche Gesetzes- oder 
Richtlinienverstöße in Unternehmen des Konzerns hinzuweisen. Im Berichtszeitraum 
gab es keine Meldung beim Ombudsmann. 

Nach Empfehlung A.5 des Deutschen Corporate Governance Kodex sollen im Lagebericht 
die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und des 
Risikomanagementsystems beschrieben werden und soll zur Angemessenheit und 
Wirksamkeit dieser Systeme Stellung genommen werden. Diese Angaben gehen über 
die gesetzlichen Anforderungen an den Lagebericht hinaus und sind somit von der 
inhaltlichen Prüfung des Lageberichtes durch den Abschlussprüfer ausgenommen 
(„lageberichtsfremde Angaben“). Sie werden thematisch der Erklärung zur 
Unternehmensführung zugeordnet und sind zudem von den inhaltlich zu prüfenden 
Angaben durch separate Absätze abgegrenzt.

Risikomanagementsystem

Ziele und Strategie des Risikomanagementsystems
Als international agierende Unternehmensgruppe unterliegen die CEWE Stiftung & Co. 
KGaA und ihre Tochtergesellschaften verschiedenen Risiken, die nachteilige 
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage haben könnten. CEWE hat daher in Übereinstimmung mit branchenüblichen 
Standards und gesetzlichen Bestimmungen ein internes Kontroll- und 
Risikomanagementsystem eingerichtet, um potenzielle Chancen und Risiken zu erkennen, 
zu bewerten und erforderlichenfalls mit entsprechenden Maßnahmen gegenzusteuern. 
Das Kontroll- und Risikomanagement ist als integraler Bestandteil der Geschäfts-, 
Planungs-, Rechnungslegungs- und Kontrollprozesse in das Informations- und 
Kommunikationssystem der CEWE-Gruppe eingebunden und ist wesentlicher Bestandteil 
des Führungssystems der CEWE-Gruppe. Das Kontroll- und Risikomanagement basiert 
auf einem systematischen, den gesamten Konzern umfassenden Prozess der 
Risikoerkennung, -bewertung und -steuerung. Das Risikomanagementsystem bei CEWE 
ist in Anlehnung an das COSO-Modell aufgebaut und wird ständig weiterentwickelt. Dazu 
gehört, dass es mit dem internen Kontrollsystem und anderen Managementsystemen 
weiter verzahnt wird.

Als Funktion, die die Risiken frühzeitig erkennt, sie laufend überwacht und zur 
Risikosteuerung beiträgt, gehört das Risikomanagement zur zweiten Linie des 
integrierten Governance-, Risiko- und Compliance-Ansatzes. 

Organisatorischer und struktureller Aufbau des Risikomanagementsystems
Mit der Aufgabe des Kontroll- und Risikomanagements sind der Vorstand, die Leiter 
der regionalen Profitcenter im In- und Ausland sowie die Zentralabteilungen und 
Projektverantwortlichen betraut. Die federführende Verantwortung für die Gestaltung 
des Kontroll- und Risikomanagements liegt beim Vorstand. Fachlich hat der Vorstand 
die operative Durchführung der Überwachungs-, Koordinations- und 
Weiterentwicklungsaufgaben der Risikomanagementprozesse dem 
Konzernrisikomanagement übertragen. 
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Das Risikomanagementsystem erfasst die Chancen und Risiken der einzelnen Risikofelder 
in einer jährlichen konzernweiten Risikoinventur. Auf Grundlage der Risikoinventur wird 
der jährliche Chancen- und Risikobericht erstellt. 

Unterjährig erfolgt mindestens quartalsweise eine Überprüfung der Chancen- und 
Risikobewertungen. Diese werden mindestens quartalsweise an den Prüfungsausschuss 
und an den Aufsichtsrat berichtet. Neu auftretende Chancen und Risiken werden nach 
Meldung an den Risikobeauftragten in das Risikomanagementsystem aufgenommen und 
einem Risikoverantwortlichen zugewiesen. Abseits der periodischen Prozesse besteht 
stets die Möglichkeit, Ad-hoc-Risiken bei kurzfristig eingetretenen Entwicklungen zu 
erfassen und zu berichten. Bei der Bewertung der Risiken werden korrespondierende 
Maßnahmen ebenfalls berücksichtigt. Insoweit erfolgt auch eine Netto-Risiko-
betrachtung.

Internes Kontrollsystem

Wesentliche Merkmale des internen Kontrollsystems
Das interne Kontrollsystem (IKS) ist integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA und CEWE-Gruppe. Ziel ist es, dass alle operativen Einheiten, 
bei denen Risiken entstehen können und dort gemanagt werden müssen, solche Risiken 
durch interne Kontrollen frühzeitig erkennen und behandeln können. Es soll die 
Einhaltung der externen und internen Vorgaben sicherstellen. Das interne Kontrollsystem 
stellt damit die erste Linie des integrierten Managementansatzes dar. Es umfasst diverse 
Überwachungs- und Steuerungsmechanismen und beruht im Wesentlichen auf fünf 
Prinzipien:

• Vier-Augen-Prinzip
• Unterschriftenrichtlinien
• IT-Berechtigungskonzept
• Funktionstrennung
• Integriertes Berichtswesen

Das Vier-Augen-Prinzip wird durch Regelungen wie Satzungen, Richtlinien, 
Geschäftsordnungen, Anweisungen, Vertretungs- sowie Zeichnungsbefugnisse 
gewährleistet. Wichtiger Bestandteil sind die operativ wirksamen 
Unterschriftenrichtlinien. Einen weiteren Steuerungs- und Überwachungsmechanismus 
stellt das bei der CEWE-Gruppe vorliegende abgestimmte IT-Berechtigungskonzept 
dar, welches konkret den Zugang und die Tätigkeiten einzelner Personen und 
Personengruppen zu den überwiegend SAP-basierten Anwendungen und zu deren 
Funktionsbereichen regelt.

Um die Sicherheit von Abläufen und in der Folge die Qualität der einzelnen Prozesse zu 
gewährleisten, wird bei der CEWE-Gruppe eine strikte Funktionstrennung von kritischen 
Geschäftsprozessen vorgenommen. Bestimmten Fachbereichen sind zudem zentrale 
Aufgabenstellungen zugewiesen, sodass auch eine gegenseitige Kontrollverantwortung 
implementiert ist. Das integrierte Berichtswesen umfasst ein detailliertes Planungs-, 
Steuerungs- und Berichtskonzept zur Lage und zum Ausblick des Konzerns. Der 
Planungsprozess erfolgt aus einer Kombination von Bottom-up- und Top-down-Ansatz 
und ist auf monatliche Planwerte ausgerichtet. Das bestehende 
Konzerninformationssystem wird sowohl auf Ebene der einzelnen Profitcenter als auch 
auf Gruppenebene durch einen monatlichen Plan/Ist/Vorjahres-Vergleich und ergänzend 
durch standortübergreifende Business Reviews gewährleistet. Dort werden 
Entwicklungen, Chancen, Risiken sowie Maßnahmen diskutiert und entsprechend 
dokumentiert.

Die CEWE-Gruppe überwacht im Rahmen des Kontroll- und Risikomanagementsystems 
auch die Werthaltigkeit ihrer Beteiligungen an Tochterunternehmen. Die 
Beteiligungswerte werden regelmäßig sowie anlassbezogen entsprechenden Impairment-
Tests unterzogen.

Weiterhin werden in regelmäßigen zeitlichen Abständen alle Gesellschaften und 
Profitcenter, die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, technische Sicherheit und 
Versicherungen sowie die übrigen Funktionsbereiche fachbezogenen, eingehenden 
Revisionen als dritte Linie des integrierten Managementansatzes unterzogen, die 
entweder durch externe oder interne Fachkräfte durchgeführt werden. Auch das zentrale 
Konzernrisikomanagement unterliegt der entsprechenden Revision.
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Wesentliche Merkmale des internen Kontrollsystems bezogen auf den 
Konzernrechnungslegungsprozess
Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist als Teil des gesamten 
internen Kontrollsystems (IKS) der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie der CEWE-Gruppe 
in das unternehmensweite Risikomanagementsystem eingebettet. Es dient dazu, das 
Risiko einer materiellen Falschaussage in der Rechnungslegung sowie in der externen 
Berichterstattung zu minimieren, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und 
gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen. Hierdurch wird gewährleistet, dass 
konzernrelevante Sachverhalte gesetzeskonform und normengerecht in den 
Einzelabschlüssen und im Konzernabschluss dargestellt werden.

Die Erstellung des Konzernabschlusses einschließlich sämtlicher Konsolidierungsschritte 
erfolgt durch die Einheit „Konzernbilanzen“ im Zentralbereich Finanzen. Der 
Abschlussprozess der CEWE-Gruppe basiert auf einer konzerneinheitlichen 
Bilanzierungsrichtlinie, die regelmäßig den rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst 
wird. Die Richtlinienkompetenz bezüglich der Bilanzierungsrichtlinie liegt ausschließlich 
beim Vorstand. 

Die Konzernbilanzierungsrichtlinie regelt die Rechnungslegung nach IFRS für alle 
Konzerngesellschaften im In- und Ausland, um für den IFRS-Konzernabschluss die 
Anwendung einheitlicher Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden zu gewährleisten. 
Für die konzerninternen Abstimmungen und übrigen Abschlussarbeiten sind verbindliche 
Anweisungen vorgegeben. In der Konzernrichtlinie sind auch alle wesentlichen Termine 
gruppenweit festgelegt.

Die lokalen Gesellschaften sind für die Einhaltung der relevanten Regelungen 
verantwortlich und werden hierbei vom Konzernrechnungswesen unterstützt und 
überwacht. Die Konsolidierung der überwiegend in SAP erstellten Einzelabschlüsse 
der Konzerngesellschaften wird zentral durch das Konzernrechnungswesen in einem 
spezifischen Konsolidierungsmodul durchgeführt.

Die im Rahmen der Rechnungslegung notwendigen Arbeitsschritte werden vielfältigen 
automatischen und manuellen Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen unterzogen. 
Seitens der internen Revision wird zusätzlich kontinuierlich die Effektivität der 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen überprüft. Dies erfolgt sowohl durch 
interne als auch durch beauftragte externe Revisoren. Im Rahmen eines rollierenden 
Verfahrens ist sichergestellt, dass alle Gesellschaften des Konsolidierungskreises dem 
Kontrollprozess unterliegen. Die Resultate der Effektivitätsprüfungen werden regelmäßig 
an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Einzelabschlüsse werden von 
unterschiedlichen lokalen Abschlussprüfern geprüft. Hierbei werden die Einhaltung der 
anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit 
aller anderen dezentral erstellten konzernabschlussrelevanten Dokumente sichergestellt. 
Die im Rahmen der Abschlussprüfungen auf Einzel- und Konzernabschlussebene zur 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der CEWE-
Gruppe getroffenen Feststellungen werden vom externen Konzernabschlussprüfer 
zusammengefasst, an den Aufsichtsrat berichtet und im Zuge der weiteren 
Fortentwicklung des internen Kontrollsystems vom Vorstand aufgegriffen.
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